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Zitat von Susannea

1. Elternzeit ist gar nicht zu beantragen, sondern anzumelden (der AG kann nämlich
nicht ablehnen),

aber

2. muss man sich nach der Geburt für die ersten 24 Monate festlegen, du hast also bis
zum 2. Geburtstag keinen Anspruch mehr auf Elternzeit, du kannst lieb nachfragen, ob
man dir noch welche gibt, aber du hast eigentlich bereits darauf verzichtet.

DA hätte sich TZ in Elternzeit angeboten bzw. tut es immer noch.

Manchmal frage ich mich ehrlich gesagt, ob man sich nicht erkundigt bevor man was
anmeldet, warum man sich erst darum kümmert, wenn das Kind schon in den Brunnen
gefallen ist.

Ich habe nur 12 Monate EZ beantragt, da ich an meine Stammschule zurückkehren möchte.

Habe ich denn noch die Möglichkeit, Teilzeit in EZ zu beantragen? Wenn ja, wie?
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